
Der traditionelle Begriff „Kur“ umfasst ein weit verzweigtes System von Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Für 
Mitglieder der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) sind vor allem die 
folgenden qualitätsgesicherten Formen von Bedeutung:

Ihr Weg zur Vorsorge und Rehabilitation 
in deutschen Heilbädern und Kurorten
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Bitte beachten Sie!
Sollten Sie eine Ablehnung erhalten, können Sie Widerspruch 
einlegen. Informationen und Hilfestellungen dazu erhalten Sie 
beim Deutschen Heilbäderverband e.V. in Berlin (030) 24 63 69 20.

Bezahlt werden:
• 100% Kurarzt-Kosten
• 90% der Kurmittel
• �Je nach Krankenkasse ein 

Zuschuss für Unterkunft/ 
Verpflegung/Kurtaxe bis  
16 Euro/Tag, für Kleinkinder 
bis 25 Euro/Tag

Eigenbeteiligung:
• 10 Euro pro Verordnung
• 10 % der Kurmittel


